
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin stimmt der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben gemäß § 
82 GO NW in einer Gesamthöhe von 272.100,00 € bei folgenden Haushaltstellen zu: 
 
Haushaltstelle  4561.6720.9  „Erst. an örtl. Jugendhilfeträger für junge Volljährige“ 
 

Haushaltsansatz 1.000,00 € 
voraussichtlicher Ausgabebedarf 89.100,00 € 
Überplanmäßige Ausgabe 88.100,00 € 
 
 
Haushaltstelle  4561.7700.1  „Hilfe für junge Volljährige“ 
 

Haushaltsansatz 415.140,00 € 
voraussichtlicher Ausgabebedarf 599.140,00 € 
Überplanmäßige Ausgabe 184.000,00 € 
 
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei folgenden Haushaltstellen:  
 
 Haushaltsansatz Bedarf Minderausgabe 
 
4558.7600.7 94.320,00 €  54.320,00 € 12.100,00 € 
 
4640.7181.4 250.000,00 € 231.800,00 € 18.200,00 € 
 
4640.7182.3 5.105.000,00 € 4.820.000,00 € 241.800,00 € 
 (gesperrt 40.900,00 €) 
 
Minderausgabe gesamt: 272.100,00 €“ 
 


